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WIENER LANDTAG
Sitzungvom16 .Juni1933.

PräsidentDr .NeubauereröffnetdieSitzungum17Uhr
10 .Erteilt mit,dasssichdieAbg. dernationalsozialistischenPartei
mit folgendemSchreibenentschuldigt haben :„ Infolge derverfassungs¬
widrigen ,illegalen Uebergriffe der Behörden der Regierung Dollfuss ist :

dieArbeitdernationalsozialistischenLandtagsfraktionvollständiglahmge-¬
legt .DieKanzleiräumeundSitzungsnumederFraktionimVI .Bezirk ,Hir-¬schengasse25,wurdenMontag,den12. . M.nachmittagsvonbehördlichen
OrganenwiderrechtlichundohnedassbisheuteeinstichhältigerGrunddafür

angegebenwerdenkonnte ,gesperrtundpolizeilichversiegelt .Dadurchistes
denMitgliedernderFraktiongänzlichunmöglichgemachtworden,ihren
durchdieVerfassungfestgelegtenPflichtennahhzukommen ,daauchalleAkteundAufzeichnungeneinschliesslichderTagesordnungfürdeheütige
SitzungdenMandatarennichtzugänglichsind(Lachen). Icherhebenamensder
Fraktiondernatio.soz.LandtagsabgeordnetengegendieseWillkürakteschärfs-¬
tensEinspruchundersucheSie,alsPräsidentendesWienerLandtages,diesenEinspruchzurKenntniszunehmenunddienätigenSchrittezuunternehmen,
umdieRegierungundihreOrganedarüberzubelehren,dassdieVerfassung
unddieGesetzedieessStaatesauchdieserRegierunggeltenwiefürjeden
anderenAngehörigendieserGemeinchaft .Daesdennat. soz.Mandatarenun¬
möglichwar,sichauchnurüberdieTagesordnungderheutigenSitzungzu
besprechen,nochvielwenigeraberdazuStellungzunehmenundsolcherArtvondenihnenverfassungsmässigzustehendenRechtenGebrauhhzumachenundihrenPflichtengegenüberihrenWählernnachzukommen"(Lachen),,aberauchzum
ZeichendesschärfstenProtestesgegendiesesbeispielloseverfassungswidrige
Verhalten,bleibtdienationalsozialistischeFraktiondorheutigenSitzungfern . MitdemAusdruckemeinerHochgchtung.Fraucnfold."

PräsidentDrnNeubauererklärt ,dasser diesesSchroi-¬
ben cr Regierungzur Kenntnisbringenwerde .

Eswirdin die Tagosordnungeingegangen.
ZunächstwirddieWahlvonErsatzmännornfürdenBundes-¬ratvorgenommon,undzwarwerdenalsErsatzmitgliedergewähltfürdenBundes-¬ratMaxWinter(sozdem. )HofratDr .AdolfSchärf ,fürdieBundesrätoDr.

HomalaundFrauDr .Pichl(chr. soz. )HansRottundHansRottor.
Abg .NachtnebolunterbreitetnamensdesUnvereinbar-¬

koitsausschussesfolgendenAntrag:Dieseit9 .März1933orstattetedemUnver-¬
einbarkeitsausschussverliegendeA,meldungdorBetätigungeinesLandtags-¬
abgoordneteninderPrivatwirtschaftwordaufGrundindividuollorUober-¬prüfungals nichtunvereinbarorklärt .

NachdenMitteilungendosReferentenhandoltessichumdioAæigedosAbg.Stöger,dassorvomVorein"Volksloschall"inden
Verwaltungsrtder"Pan-Film. . "entsondetwordenist .DieseBetätigungindorPrivatwirtschaft,dionichtaufGrundeinerDelegierungdurchein
Gomeindoorganausgeübtwird,seimitderAusübungdosMändatesoinosAbg.nichtunvereinbar,woshalbihrdieGorohmigungorteiltwordensoll.

DomAngragdesBorichterstatterswirdzugestimmt.359
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Abg .Thaller referiert sodannüber das Ersuchendes
StrafbezirksgerichtesWienI umZustimmungzurVorfolgungdesLandtags-¬gogon Gr atzonbergoAbg.KarlGratzenberger,Eswird/dieAnklageerhoben,dasseinnat. soz.
Plakat ,dassvonkeinerDruckfirmaundkeinemVorantwortlichengezeichnot
war ,inderDruckereidesAbg.Gratzenborgergedrucktwurde.DadorImmu-¬
nitätsausschussderMeinungwar ,dassessichhietumkoinomitdomMandatimZusammenhangstehendeAngelegenheit,sondernumeineprivateGeschäfts-¬
angelegenheitdesHerrnGratzenbergergehandelthat,wirdindiesemFalle
boantragt,derAuslieferungzuzustimmen.DagegenschlägtdasImmunitäts-¬wog en

kollogiumvor, %inerzweitenAnglagegegendonselbenAbg.nachdom§30
Pressgesetzund300StrafgesetzdieAuslieferungabzulehnen.

DieseAntrögedesReferentonwerdenangenommen.
Abg .Thallerreferdert veiters überdhsErsuchendes

LandeegarichtesWienI umZustimmungzurVerfolgungdesLandtagsabg.
JohannGriessler .Abg.Griesslerwirdbesshuldigt ,dabeibetretenworden
zusein ,wieer mitkleinenFähnchen,diemitHakenkreuzonvershhenundandoncneineSchnurbefestigtwar ,hantierte .DiePolizeieruierte ,dassin
dorGogend,woGriesslermitanderenNat. soz.betretenwurde,dieLichtlei-¬
tungenmitsolchonFähnchenbeworfenwurden.DasImmunitätskollogiumhatge-¬
fundon,dassoinsolchesDeliktinkeinerleiZusammenhangmitderpolitischen
Botätigunggebrachtwordenkönne,sonderndassdaseineHandlungsoi ,diejederpersönlichzuverantwortenhat .Imübrigenmüssonsichaucheinigean-¬
dereMitgliederdernat . soz .PartdwegendieserSachevorGerichtvorantwor-¬
ten.AllerdingshabensieallebeiderPolizeiüboreinstimmondausgesagt,
dasssieanderganzonAffärounschuldigsind.DasImmunitätskollegiumschlägtvor ,denAbg .Griesslerauszuliofern .

Abg.Dr. Kotzauerok(chr. sez. )weistdaraufhin,eshandlo
sichhierumeinenImmunitätsfall ,inwelchemeinemMitglioddesWiener
LandtagesderVorwurfgomachtwird,dasserdasVerbrechenderöffentlichen
Gowalttätigkoitbogangenhat .Abg.GriesslerbestreitotzwarjedesVerschulden
undstelltauchjedenZusammenhangmitdioserTatinAbrode.Esistnicht
dieAufgabedesLandtagszuprüfen,obAbg.Griesderwirklichmitder
TatimZusammonhangstoht.DasistdieAufgabedesUntersuchungsrichtors .
AufgabedosLandtagosistosabor,dieseUntersuchungzuermöglichen.DieTat ,umdieessichhandelt,istnichtsanderesalseineausgesprochoneBüborei.WonnjemanddasBodürfnishat,seinepolitischeGesinnunganoinor

öffontlichenStollosichbbarzumAusdruckzubringen,sindihmMöglichkeiten
hiezugonuggogoben,ohnedassdadurchInteressonderAllgemeinheitberührtwerdon . WonnjomandabereineSchnurübereineelcktrischeLichtleitungwirft ,birgtdasmanchorleiGofahronfürdasLebenunddieGesundheitder
Menscheninsich. EswirdaberdasInterossederAllgemeinheitauchinderRüchtungberührt,dadieAllgomeinheitdasgrössteInterossedaranhat ,dass
diosoösfentlichenEinrichtungenimmertadellosundanstandslosfunktionie-¬
ren .EinodorartigeHandlungkannnurals imhöchstonGradeunüberlogtbe-¬
zeichnetwerdenundmanwirdsieletztenEndesalsBüboreibezeichnenmüsson.
ZumVorbrechonwirdsienurdadurch,dasssiegogeneineEffontlicheEinrich-¬
tunggerichtetistunddasssieimStrafgeesozzbuchalVorbrechenderöffent-¬lichenGewalttätigkeitqualifiziertwird. FürdieTathandlunggibteskeiner-¬loiEntschuldigung.ndorletztenZeithabensichbeiunsMethodenoingo-¬
nistet,wiewirsienurinRusslandzubeobachtenGelegenheithatten(Lobh.Beifall. .Chr.soz.)undwiewirsieinderlotztonZeitleiderauchin
Doutschlandbeobachtethaben.SolcheMothodenmüssenimKoimoerstickt360
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undosmussexemplarischgegensiovorgegangenwerden.Bagibteskeinen
Untershiod,obderjenige,gegendenschderVerdachtrichtet ,einpoliti-¬
scherMandatarist odernicht . WasdenAbg .GriosslorzumVorwurfgomacht
wird ,hatmitdomMandatnichtsmehrzutun .Eskönnte /hächstenseinom
politischenMandatarauchoinfallen,dasser ,umfürseineParteizuagitieren
jemandenainFensterodereineTüreeinschbägt,umeinParteiabzeichen
hinainzuwerefan ,oderdassereinenEinbruchverübt ,umsichSchriftstücke
voneinempolitischehGegnerzuholonoderdassereinonMordanschlagauf
einenverhasstenGegnermacht. E,nosolchevorbrocherischeHandlungsweisehat mitderAusübungoinespolitischonMandatesnichtsmehrzutununddie
WählerschafthatdurchdieWahlgewissaucnichtdieAbsichtkundgegebon,
dassdærMandatarsolcheverbrecherischeHandlungenverübensoll .VoneinompolitischenMandatarkannmanverlangen,dasser sichin derWahlseiner
MittelHemmungenauferlegeunddasser,wenner schonnicht dieGesotze
desAnstandeswahrenwill,dieBestimmungenderGesetzeeinhält. Hiergibtes
auchkeinSanderrechtfüreinePartei .Wirhabenin OesterreichkeinNazi-¬
recht,wennmandieseWortbildungüberhauptgebrauchendarf ,wirhabenöster-¬reichischesRechtunddiesemösterreichischenRechthat sich jeder zuunter¬
werfen,widrigenfallserzugewärtigenhat,wonnerAusländerist ,hinausge-¬schmissonzuwerdonoderwenrerInjänderist,vorhaltenzuwerden,aneinemab-
geschlossenenOrtüberZielundZwockderGesotzenachzudanken( Leb.Boifall.
. . Chr.soz. )EswäreaberauchfürdenLandtagunerträglichzuwisson,dass

indiesomSaaleinMitglioddesLandtagessitzt ,dassichdesVerbrochensderöffentlichenGowalttätigkeitschuldiggemachthatoderauchnurindiesem
Vordachtsteht.GriesslorlougnetwohljodenZusammenhangmitderTatund
wirhoffon,dassesihmschonmitRücksichtaufdieWirdodosLandtagesgo¬lingenmöge,soineUnschuldnachzuweisen .ErundauchseinePartoimüsston
dasgloichoInterossehaben.SichhinterdieImmunitätzuverkriochen,wo
esheisst,RechenschaftundAntwortzugeben,istnärhtdieArteinesaufrech-¬tanmutigen/deutschenMannes(Lebh.Boifallöd .Chr.soz. . WirChristlichsoziale

undmitunsjederobjektivDenkendehat,füreinesolcheAufffassungkoin
Verständnis.UnsistaberauchdieStellungnahmeundAupfassungdersoz .dom.
ParteiindieserFragegleichgültig.UndwennvielleichtmorgendieNazipresse
schreibenwird„Schwarz-roteKoalititon"mögendieHorrenschonheute
zurKenntnisnohmen,dasswirkeinerleiBodürfnisundVerlangenhabon,
mitdonNat. soz. inKonkurrenzzutretenumdierote Buhlschaft.DerRodnororklärtschliosslich,dassseineParteifürdieAuslieferungdesAbg.Gpiosslerstimmenworde.[ ff .Be- j .AerckaGurlt.Jor)

DorLandtagbeschliesst ,der AuslieferungdesLandtags-¬abgeordnetenGriesslerzugustimmen.361



RATHAUSKORRESPONDENZ
IV .Blatt

Herausgeberundverantw .Redakteur :
FRANZXAVERFRIEDRICH

Wien ,am .

St . R .Richter berichtet über eine Gesetzesvorlage betref .
fend Kanalanlagen undEinmündungsgebühren.

Agg .Schaffharbt( soz .dem . )bringt eine Reihevon
Wünschender Handelskammervor ,stellt die bezüglichenAnträgeundbittet ,
daessichdurchwegsumAnträgehandelt ,diefürdieGewerbetreibenden ,aber auch für die Landwirtschaft von Nutzen sind ,um deren Annahme .

Abg .Ing .Biber( christl . soz. )bemerkt ,es sei indem
VerhaltenderMajoritätinsoferneein gewisserFortschriftfestzustellen ,
alsendlichauchVorschlägederHandels-undGewerbekanmerundzwarin
einigen wesentlichenPunktenberücksichtigt werdensollen .Einewirklich
demokratischeVerwaltungsolltenachdemGrundprinzighandeln,auch
denWillenjener Bevölkerungsteile ,die die Minderheitvertritt ,zube¬
achten .Wäredasgeschehen ,so wäresicherlichvieles vondem ,wassich
heutegegendasdemokratischeRegimmeauswirkt,unterblieben.Rednas
sprichtdieHoffnungaus ,dassdieAenderungimVerhaltenderMerhhhitweitere Fortschriftt machenwerde .

ZumGesetzebemerkter ,dasses unverständlichsei ,dass
dieRegelungderKanalgebührenunddersonstigenBestimmungen,diedas
Kanalwesenbetreffen ,nichtin derBauordnungerfolgt .BeiderHandhabung
derBauordnunghabesichverschiedenesalsverbesserungsbedürftigerwiesen
undbeidiesemAnlassewäreGelegenheitgewesen,gleichzeitigdieReform¬bedürftigenParagrafenderBauordnungzuändern.ErstelltdenAntrag:

Damitalle auf die KanälebezughabendenBestimmungen
in diesemGesetzezusammenfassendgebrachtwerden ,sindalle aufdieKa¬
nälesichbezihendenBestimmungendes§93derWienerBauordnungunter
HinweisaufdiesesGesetzzuwiederholen.

Der Rednerbespricht hierauf sehr ausführlich die
einzelnenBestimmungenderGesetzesvorlageundstellt eineAnzahlAbän¬
derungsanträge .( Lebh.Beifallb .d .Chr .soz. )

Abg .Nachtnebelweist auf die AnträgedesAbg.
Schaffhaubthin ,diedenZwockverfolgen ,denWünshenderHandelskammer
zuentsprechen,sowieaufdieRodedes .Abg.Bibor,dorzugegebenhat ,dasseineReihevonAendorungendurchgeführtwurdn,woildieHandelskammerdiese
gewünschthabo. Esist gowissnotwendig,dassdiegosetzgebendenKörper-¬
schaftendieGutachtenderwirtschaftlihenKorporationeneinholonund
eswärenurzuwünschen,dassauchdieRegierungdiestut . BerRednerstollesodannAbänderungsanträgezu§25.

St . . ! . !Richtersprichtsichfür dieAnnahmeder
AhträgeSchaffhaubtundchtnebelaus,durchwelchedengerechtfertigsten
ForderungenderHandelskariurRechnunggetragenwerde.

DasGesetzwirdmitdenAnträgenSchaffhaubtund
Nachtnebelin zweiterunddritterclesungzumBeschlusserhoben.

DienächsteSitzungwirdimschriftlichenWogeein¬berufen .
SchlussderSitzung19Uhr05.362
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